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§ 38 EO Sachliche Zustandigkeit fur
exekutionsrechtliche Klagen

EO - Exekutionsordnung

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 18.11.2023

1. (1)Muss eine der in den 88 35, 36 und 37 bezeichneten Klagen im Sinne der vorstehenden Bestimmungen bei
einem Bezirksgerichte angebracht werden, so ist dieses Gericht zur Verhandlung und Entscheidung Uber die
Klage zustandig, wenngleich die Streitsache sonst zur sachlichen Zustandigkeit eines Gerichtshofes gehoren

wirde.
2. (2)Fur Verfahren nach den88 35, 36 und 37 kann die inlandische Gerichtsbarkeit nach§ 104 Abs. 1 oder 3 JN nicht

begriindet werden.
3. (3)Der Abs. 2 ist insoweit zur Ganze oder zum Teil nicht anzuwenden, als nach Volkerrecht oder besonderen

gesetzlichen Anordnungen ausdricklich anderes bestimmt ist.

In Kraft seit 01.07.2021 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/eo/paragraf/35
https://www.jusline.at/gesetz/eo/paragraf/35
https://www.jusline.at/gesetz/eo/paragraf/104
file:///

	§ 38 EO Sachliche Zuständigkeit für exekutionsrechtliche Klagen
	EO - Exekutionsordnung


